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Geſchäftskalender
für die ſtaatlichen Grundbuchämter .

( Nachdruck verboten . )

A. Im ganzen Kalenderjahr zu beliebiger Zeit .

Von Zeit zu Zeit Prüfung des Porto - bezw. Portoſtundungsbuchs durch
den Grundbuchbeamten . (G. u. VBl. S. 1904 S. 460 § 21, 1908 S. 100
und GrdbchDW. § 6072, JMBl . 1912 S. 29. )
Eventuell Neuc ung der Eigentümerliſte . ( GrdbDW. § 200 Ziff. 4. u. 6. )
Prüfung des Verzeichniſſes der Gebühren für Zuſtellungen und Behän
digungen durch den Grundbuchbeamten . ( GrdbchDW. 8 603 Ziff. 2 letzter
Satz, JMBl . 1912 S. 28. )

B. Vierteljährlich wiederkehrende Geſchäfte .

Auf 1. Januar 1. Aufſtellung des Forderungszettels der Hilfsbeamten über
April , Juli ihre Vergütung für den Anſatz der Grundwechſelabgabe
Oktober ( Reichsſtempelabgabe für Grundſtücks⸗Übertrag . ) Der

Forderungszettel iſt innerhalb einer Woche an die zu
ſtändige Bezirksſteuerſtelle Finanzamt oder Haupt
ſteueramt einzuſenden . ( MittNot . 196 u. Vollz Anwſg
zu den Porſchriften üb. die Stempelabgabe für Grſtů
[ Amtl. Ausgabe ] S. 54 § 5 Ziff

Jeweils nach 2. Anweiſung der vom Hilfsbeamten beſtrittenen oder der
Umlauf eines geſtundeten Portobeträge auf die Steuereinnehmerei
Vierteljahrs dur das Grundbuchamt ev. auch monatlich

( GrdbchDW. 8§ 605 Ziff. 3; JMBl . 1912 S. 28. )

C. Allmonatlich wiederkehrende Geſchäfte .

Späteſtens am 1. Abſendung der auf Monatsende abgeſchloſſenen letzten
2. d. Mts . Gefällrolle vom verfloſſenen Monat nebſt Überweiſungs

ſcheinen durch den Grundbuchhilfsbeamten an' s Notariatſiehe auch unten Ziff. 9 ( J60 . §8 36 )
Am 3. d. Mts 2. Vorlage der Nachweiſung zur Reichsſtempelabgabe für

Grundſtücks⸗Übertragungen vom letzten Monat nach
Abſchluß und Fertigung etwaiger Überträge durch

Am erſten

den Grundbuchhilfsbeamten an' s Notariat . Eventl. iſt
Fehlanzeige zu erſtatten . (AusfBeſt . des Bundesrats

RStö . § 160 u. Vollzugsanweiſung zu den Vorſchr .
über die Stempelabgabe für Grdoſtübertragung 8 5
ſiehe amtl . Ausgabe S. 25 u. 52/3 —.)

Für Gemeinden , in denen die ZwiſchenVoO. noch nicht
in vollem Umfang gilt, erfolgt die Vorlage der Nach⸗
weiſung oder der Fehlanzeige durch den Ratſchreiber
an' s Amtsgericht .
Abſchluß des Geſchäftstagebuchs vom letzten Monat u.

Grundbuchtag Fertigung der überträge durch den Koſtenbeamten
des Monats Ev. Abſchluß zu anderer gZeit. ( Grdbch DW. 8§8 581“

u. 618, JMBl . 1912 S. 19 u. 33. )
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Anweiſung der vom Hilfsbeamten beſtrittenen oder der
geſtundeten Portobeträge durch das Grundbuchamt auf
die Steuereinnehmerei eventl. auch vierteljährlich
ſiehe oben B2 —. ( Grdbch DW. 8 6058, JMBl . 1912 S. 28. )

amte hat die VerkehrsſteuerhebrolleDer Grundbuchhilf
( Muſter III ) oder Fehlanzeige dem Notar iat einzu
ſenden. (VollzVuO. z. VerkStGeſ . § 73, Geſ. u. VBl
1900 S. 447 u. Grdbch DW. 8§ 644

Der Grundbuchhilfsbeamte hat die letzte Gefällrolle u
Gefällregiſter des laufenden Monats abzuſchließen . Ge
fällrolle mit Überweiſungsſcheinen ſi ſpäteſtens am

kommenden Monats an' s Notariat zu ſenden. ( J602
8 36 ſiehe auch oben Ziff. 1

Bei Grundbuchämtern , bei denen das Umſchreibungs
verfahren noch nicht beendet iſt, iſt das Verzeichnis der
Umſchreibung 12 ühren Muf 89) abzuſchließen und
der Gebührenliſte anzuſchlie Geſamtbetrag der
Gebühren iſt in die Gebühr aufzunehmen . Prüfung
und Beſtätigung du d Grundbuchbeamten , wie oben
Ziff. 5. ( GrdbchDW. §8 641:a, JMBl. 1912 S. 40)
Neues Verzeichnis fü r kommenden Monat anleger
ebenſo neue Gebührenliſte

Die Veränderungsliſte A ( Nachweiſung über die Grund
bucheinträge ) iſt abzuſchließen , eventl. Fehlanzeige zu
fertigen und ſp A am 1. kommenden Monats
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